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„Kompass 4“ im Schuljahr 2024/2025 - Informationen zum Verfahren 
 
 
Anlage 
1 Handreichung I für Schulleitungen und Lehrkräfte 
2 Elternbrief 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit Schreiben vom 30. September 2024 (Az: KM32-6612-59/2/1) wurden Sie vom Kul-
tusministerium über das neue Aufnahmeverfahren in Klasse 4 (NAVi 4 BW) informiert. 
Daraus geht hervor, dass die Grundlage für den Übergang auf die weiterführenden 
Schulen künftig die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz, das  
Ergebnis von „Kompass 4“ und der Elternwille bilden.  
 
Neu ist neben „Kompass 4“ das Modell „2 aus 3“, welches bei der Anmeldung am Gym-
nasium greift. Demzufolge kann die Anmeldung dort nur erfolgen, wenn ergänzend zum 
Elternwille entweder die pädagogische Gesamtwürdigung oder das Ergebnis von  
„Kompass 4“ eine gymnasiale Empfehlung aussprechen.  
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Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, besteht für das Kind auf Elternwunsch die 
Möglichkeit einen „Potenzialtest“ abzulegen. Dieser findet an einem Gymnasium statt. 
Erst wenn dieser erfolgreich absolviert wurde, kann die Anmeldung dort erfolgen.  
 
Mit dem vorliegenden Schreiben möchten wir Sie nun gezielt über das verpflichtend ein-
zusetzende Instrument „Kompass 4“ informieren. Alle relevanten Informationen entneh-
men Sie der Handreichung I (siehe Anlage 1). In dieser haben wir Ihnen die wichtigsten 
Aspekte, insbesondere mit Blick auf den vorgelagerten Testlauf kompakt dargestellt.  
Wir empfehlen Ihnen dringend, an diesem Testlauf teilzunehmen, um für den Durchfüh-
rungszeitraum einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Weitere Infor-
mationen mit konkreten Schritten zur Durchführung erhalten Sie dann in der Woche 
nach den Herbstferien. 
 
Zudem haben wir Ihnen wesentliche Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte in 
einem Elternbrief zusammengefasst (siehe Anlage 2). Nutzen Sie diesen gern als Ko-
piervorlage oder als Grundlage eines schuleigenen Schreibens.  
 
Für Rückfragen gehen Sie bitte auf das für Sie zuständige Staatliche Schulamt zu oder 
schreiben Sie eine E-Mail an das Funktionspostfach: Kompass4@ibbw.kv.bwl.de.  
 
Nutzen Sie darüber hinaus gerne die Informationen auf der Homepage des Instituts für 
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (https://ibbw-bw.de/Kompetenzmessung) oder 
des Kultusministeriums (https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/schulartuebergrei-
fend/faq-bildungsreform).   
 
Abschließend bedanke ich mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und den  
beteiligten Schülerinnen und Schülern bereits an dieser Stelle einen erfolgreichen und 
gewinnbringenden Einsatz von Kompass 4! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Benjamin Thiede  
Leiter des Referats „Zentrale Prüfungen und Aufgabenentwicklung:  
allgemein bildende Schulen“ 
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